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REPUBLIK ÖSTERREICH 

A-1011 Wien, Stubenring 1 

DVR37 2 57 

BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
Femschreib-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95, 713 93 11 

L 

Geschäftszahl 
14. 963/10-Pr/7/96 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

Betr. : 

Telefon 0222/7110 0 Durchwahl 

Namerrel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Kö1pl 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Saatgutgesetz 1996; Ressortstellungnahme 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche 

sich, 25 Ablichtungen der Ressortstellungnahme zum im Betreff 

näher bezeichneten Gegenstand zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Wien, am 13. Mai 1996 

Für den Bundesminister: 

MR Dr. Benda 
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" 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

A-1011 Wien, Stubenring 1 

DVR37 2 57 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Fernschreib--Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Teiefax 713 79 95, 713 93 11 

L 

Geschäftszahl 
14.963/10-Pr/7/96 

An das 
Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft 
im H a u  s e 

Betr. : 

Teiefon 0222/7110 0 Durchwahl 

Nameffei.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Kölpl/2054 

Bitte In der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Saatgutgesetz 1996; Ressortstellungnahme 

zu GZ.: 12.603/05-I/A/2?/96 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt 

sich, zu dem im Betreff näher bezeichneten Gegenstand folgendes 

mitzuteilen: 

1. Gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 des Markenschutzgesetzes sind aus

schließlich Sortenbezeichnungen nach dem Sortenschutzgesetz, 

BGBI. Nr. 108/1993, nicht jedoch die übrigen nach dem 

gegenständlichen Entwurf möglichen Sortenbezeichnungen von 

der Registrierung als Marke ausgeschlossen. 

2. Falls eine registrierte Marke i.S. des Entwurfes als 

Sortenbezeichnung in die Sortenliste eingetragen ist, wird 

dem Markeninhaber die Möglichkeit eingeräumt, jeden Dritten 

vom Gebrauch der Sortenbezeichnung auszuschließen. 

Ob die dargestellten Effekte vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft beabsichtigt sind, kann vom ho. Ressort nicht 

beurteilt werden. 
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• 
• 

Um vor allem das Verhältnis von Sortenbezeichungen zu Marken 

eindeutig zu klären, wäre das Referat für den gewerblichen 

Rechtsschutz gerne bereit, mit dem do. Ressort unmittelbar in 

Kontakt zu treten. 

Adresse: Referat für den gewerblichen Rechtsschutz, 

Kohlmarkt 8-10, 1014 Wien 

Tel. 534-24/185 

Wien, am 13. Mai 1996 

Für den Bundesminister: 

MR Dr. Benda 
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